
Gemeinde Steinbergkirche
anerkannter Erholungsort

-  D e r  B ü r g e r m e i s t e r  -

Gemeinde Steinbergkirche, Holmlück 2, 24972 Steinbergkirche

  Steinbergkirche, 06.02.2020

Einladung
Sitzung des Ausschusses für Bauen, Planen und Städtebauförderung der 

Gemeinde Steinbergkirche

Sitzungstermin: Dienstag, 18.02.2020, 19:30 Uhr

Raum, Ort: Großer Sitzungssaal, Holmlück 2, 24972 Steinbergkirche

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 
Einladung, Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
und gegebenenfalls Beschluss über Änderungsanträge zur 
Tagesordnung

2. Beschlussfassung über die in nichtöffentlicher Sitzung zu behandelnden 
Tagesordnungspunkte

3. Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift der Sitzung vom 
26.11.2019

4. Bericht des Ausschussvorsitzenden
5. Bauleitplanung in der Gemeinde Steinbergkirche

57. Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplanes der 
Gemeinden des ehemaligen Amtes Steinbergkirche (Wohngebiet 
Bredegatter Straße)
Aufstellungsbeschluss

2020-14GV-146

6. Bauleitplanung in der Gemeinde Steinbergkirche
B-Plan Nr. 24 "Bredegatter Straße"
Erneuter Aufstellungsbeschluss

2020-14GV-147

7. Bauleitplanung in der Gemeinde Steinbergkirche
Vorhabenbezogener Bebauungsplan (VB) Nr. 22 "Masterplan 
Scheersberg" (Erweiterung Bettenhaus)
Abwägungsbeschluss
Satzungsbeschluss

8. Bauleitplanung in der Gemeinde Steinbergkirche
4. Änderung Bebauungsplan Nr. 4 (Erweiterung Amtsgebäude)

2020-14GV-144



Aufstellungsbeschluss
9. Impulsvortrag durch Herrn J. Volpert "Klimaschutzmanagement im Amt 

und der Region"
10. Einwohnerfragestunde
11. Verschiedenes

gez. Finn Schlömer
Ausschussvorsitzender



Gemeinde 
Steinbergkirche

Vorlage
2020-14GV-146

öffentlich

Betreff

Bauleitplanung in der Gemeinde Steinbergkirche
57. Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplanes der 
Gemeinden des ehemaligen Amtes Steinbergkirche (Wohngebiet 
Bredegatter Straße)
Aufstellungsbeschluss
Sachbearbeitende Dienststelle:
Bauamt

Datum
05.02.2020

Sachbearbeitung:
Dirk Petersen

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Ausschuss für Bauen, Planen und Städtebauförderung der Gemeinde 
Steinbergkirche (Beratung und Empfehlung)

18.02.2020 Ö

Gemeindevertretung der Gemeinde Steinbergkirche (Beratung und Beschluss) 02.03.2020 Ö

Sachverhalt:

Mit der Änderung des Flächennutzungsplans verfolgt die Gemeinde das Ziel, eine erste 
planerische Grundlage für die Entwicklung von Wohnbauflächen, eines Allgemeinen 
Wohngebiets südlich der Bredegatter Straße zu schaffen. Allgemeine Wohngebiete (§ 4 
BauNVO) dienen vorwiegend dem Wohnen. Für diesen Zweck wird eine in der 
Ursprungsfassung des Flächennutzungsplanes als Parkanlage dargestellte Fläche sowie eine 
gemischte Baufläche in Wohnbaufläche umgewandelt.

   
Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Steinbergkirche beschließt:

1. Zu dem bestehenden F-Plan wird für das Gebiet südlich der Bredegatter Straße, 
östlich des Schosterwegs und westlich der Kanonenstraße die 57. Änderung 
aufgestellt. Es wird folgendes Planungsziel verfolgt: Mit der Änderung werden die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Aufstellung eines Bebauungsplanes 
- im Parallelverfahren - geschaffen. Der Plangeltungsbereich ist in der beiliegenden 
Übersicht dargestellt. 

2. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 
BauGB).

3. Mit der Ausarbeitung des Planentwurfes sowie mit der Beteiligung der 
Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange soll die 
Ing.-Gemeinschaft Sass & Kollegen, Albersdorf beauftragt werden. 

4. Die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange und Aufforderung zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen 
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung (§4 Abs. 1 BauGB) soll 
schriftlich erfolgen.



5. Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit mit der Erörterung über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB soll im 
Rahmen einer Informationsveranstaltung durchgeführt werden.

   

Anlagen:
Übersichtskarte Geltungsbereich   





Gemeinde 
Steinbergkirche

Vorlage
2020-14GV-147

öffentlich

Betreff

Bauleitplanung in der Gemeinde Steinbergkirche
B-Plan Nr. 24 "Bredegatter Straße"
Erneuter Aufstellungsbeschluss
Sachbearbeitende Dienststelle:
Bauamt

Datum
05.02.2020

Sachbearbeitung:
Dirk Petersen

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Ausschuss für Bauen, Planen und Städtebauförderung der Gemeinde 
Steinbergkirche (Beratung und Empfehlung)

18.02.2020 Ö

Gemeindevertretung der Gemeinde Steinbergkirche (Beratung und Beschluss) 02.03.2020 Ö

Sachverhalt:

Der erneute Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 24 ist erforderlich, da das 
vormals angestrebte Verfahren nach § 13 b BauGB aufgrund der Größe des Plangebiets nicht 
angewendet werden kann. 
Die Gemeinde Steinbergkirche plant die Ausweisung von Wohnbauflächen. Zu diesem Zweck 
ist die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 24 geplant. Es handelt sich hierbei um das Gebiet 
südlich der Bredegatter Straße, östlich des Schosterwegs und westlich der Kanonenstraße. 
Es ist ein allgemeines Wohngebiet geplant. Die erforderliche Änderung des 
Flächennutzungsplans wird im Parallelverfahren durchgeführt. 

   
Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Steinbergkirche beschließt:

1. Für das Gebiet südlich der Bredegatter Straße, östlich des Schosterwegs und 
westlich der Kanonenstraße wird der Bebauungsplan Nr. 24 „Bredegatter Straße“ 
aufgestellt. Es wird folgendes Planungsziel verfolgt: Mit der Aufstellung des 
Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur 
Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebiets geschaffen werden. Der 
Plangeltungsbereich ist in der beiliegenden Übersicht dargestellt.

2. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 
BauGB).

3. Mit der Ausarbeitung des Planentwurfes sowie mit der Beteiligung der Öffentlichkeit, 
der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange soll die Ing.-Gemeinschaft 
Sass & Kollegen, Albersdorf beauftragt werden. 

4. Die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange und Aufforderung zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen 
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung (§ 4 Abs. 1 BauGB) soll 
schriftlich erfolgen.



5. Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit mit der Erörterung über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB soll im 
Rahmen einer Informationsveranstaltung durchgeführt werden.

   

Anlagen:
Übersichtskarte, Geltungsbereich   





Gemeinde 
Steinbergkirche

Vorlage
2020-14GV-144

öffentlich

Betreff

Bauleitplanung in der Gemeinde Steinbergkirche
4. Änderung Bebauungsplan Nr. 4 (Erweiterung Amtsgebäude)
Aufstellungsbeschluss
Sachbearbeitende Dienststelle:
Bauamt

Datum
28.01.2020

Sachbearbeitung:
Dirk Petersen

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Ausschuss für Bauen, Planen und Städtebauförderung der Gemeinde 
Steinbergkirche (Beratung und Empfehlung)

18.02.2020 Ö

Gemeindevertretung der Gemeinde Steinbergkirche (Beratung und Beschluss) 02.03.2020 Ö

Sachverhalt:
Das Amt Geltinger Bucht beabsichtigt, das Amtsgebäude zu erweitern. Vorgesehen ist eine 
bauliche Entwicklung auf die südlich angrenzende Freifläche. 
Im bestehenden B-Plan Nr. 4 (2. Änd.) sind diese Flächen entsprechend ihrer Nutzung als 
Grünfläche / Regenrückhaltebecken festgesetzt (vgl. anliegenden Planausschnitt). Um die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für das Bauvorhaben zu schaffen, ist daher die 
Änderung des B-Planes erforderlich. Der Plan soll als Bebauungsplan der Innenentwicklung 
im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt werden; der Flächennutzungsplan 
kann dann im Wege der Berichtigung angepasst werden (also ohne eigenständiges 
Planänderungsverfahren). 
Mit dem Aufstellungsbeschluss leitet die Gemeindevertretung das formelle 
Bauleitplanverfahren ein. 
   
Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss für Bauen, Planen und Städtebauförderung empfiehlt folgendes:
Die Gemeindevertretung Steinbergkirche beschließt:
1. Für das Grundstück der Amtsverwaltung und die südlich angrenzende Freifläche (vgl. 

anlg. Übersichtskarte) wird die 4. Änderung des B-Planes Nr. 4 aufgestellt. 
Wesentliches Planungsziel ist es, für die bauliche Erweiterung des Amtsgebäudes die 
planungsrechtliche Grundlage zu schaffen. 

2. Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung (§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB) 
wird nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB abgesehen.

3. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB).
4. Mit der Ausarbeitung des Planentwurfes soll das Planungsbüro GR Zwo aus Flensburg 

beauftragt werden.
5. Die mit der Planung verbundenen Kosten trägt die Gemeinde Steinbergkirche in ihrer 

Funktion als ländlicher Zentralort und im Rahmen der Ausgleichsfunktion gegenüber 
den amtsangehörigen Gemeinden.

 

Anlagen:
B-Plan Nr. 4 (2. Änderung), Planausschnitt
B-Plan Nr. 4 (4. Änderung), Geltungsbereich der Planänderung  





Bauleitplanung in der Gemeinde Steinbergkirche 
hier:  4. Änderung Bebauungsplan Nr. 4 (Erweiterung Amtsgebäude) 
 
Anlage 
 

 
Aktuell gültiger B-Plan Nr. 4 (2. Änderung)                o.M. 

 

 

 
Übersichtskarte mit Geltungsbereich der Planänderung                o.M. 
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